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Management | Praxisfragen
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Eine mögliche Lösung einer Stapler-Gabelsicherung. Der Schutzbügel kann einfach hoch- und runtergeklappt werden. Wird der Bügel
aufgeklappt, kann er oben mit zwei kleinen Verschlüssen befestigt werden, m Etter

Gabelsicherung auf der Strasse
Wer mit einem Gabelstapler, Ladefahrzeugen oder anderen Arbeitsgeräten mit Kanten,
Spitzen oder hervorschauenden Zinken auf der Strasse unterwegs ist, muss diese abdecken
und mit einer Markierung versehen.

Heinz Röthlisberger

«Führen eines nicht vorschriftsgemäss
ausgerüsteten Arbeitskarrens
(Gabelstapler) durch Nichtkennzeichnen und
Nichtschützen der Palettengabel. XY wird

wegen Führens eines nicht den Vorschriften

entsprechenden Fahrzeuges sowie

Zuwiderhandlung gegen die

Verkehrszulassungsverordnung schuldig erklärt.»

So lautete das Urteil eines Strafverfahrens der

Staatsanwaltschaft in einem Fall, von dem
die «Schweizer Landtechnik» Kenntnis hat.

Der Staplerfahrer war auf der Hauptstrasse

unterwegs und wurde von der Polizei

kontrolliert. Der Fahrer erhielt nach Abschluss des

Verfahrens eine Busse (ohne Eintrag ins

Strafregister). Zudem muss er die Kosten des Ver¬

fahrens tragen. Dieses Urteil zeigt: Beim Lenken

von Arbeitsfahrzeugen und Geräten auf
der Strasse muss unbedingt auf das Strassen-

verkehrsgesetz geachtet werden.

Stapler im Strassenverkehr
Damit ein Gabelstapler auf der Strasse

unterwegs sein darf, muss er entweder über
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elobau vê/
sustainable solutions

Modularmlehne 225MA midi:

Schnell und wirtschaftlich realisiert,

alle Sicherheitsvorgaben erfüllt

Was bisher den „Big Playern" im Bereich

Landmaschinen vorbehalten war, ist jetzt
auch für Hersteller kleinerer Serien Realität:

maximaler Bedienkomfort durch eine

maßgeschneiderte multifunktionale
Armlehne. Modular, individuell konfiguriert,
technisch perfekt und umfassend getestet.

Die einbaufertige, ergonomische Plug

& Play-Lösung, entwickelt gemäß „Mother

Regulation" und mit Sicherheitslevel

AgPL c. Erfüllen Sie höchste Kundenanforderungen

- einfach, zuverlässig und

wirtschaftlich. Mit der 225MA midi sind Sie auf

der sicheren Seite.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns

auch unter www.elobau.com oder rufen

Sie uns an, Telefon 041 530 23 28.

www.225ma-safe.de

Praxisfragen | Management

ein grünes Kontrollschild (nur für
landwirtschaftliche Fahrten) oder über ein blaues

Kontrollschild verfügen (auch gewerbliche
Fahrten). Auf Fahrten auf einem Areal ist

eine Werkareal-Bewilligung nötig. Für das

Fahren im öffentlichen Strassenverkehr mit
einem Stapler gelten spezielle Regeln:

• Gabelzinken müssen demontiert oder

hochgeklappt sein. Wenn das nicht der Fall

ist, müssen die Gabeln mit einem Schutzbalken

(Gabelsicherung) versehen werden.

Das heisst, die Staplergabeln müssen

vorne abgedeckt und mit roten-weiss
gestreiften Markierungsflächen
gekennzeichnet werden.
• Stapler müssen strassenverkehrstauglich

ausgerüstet (Licht, Blinker, Spiegel usw.)
und für den Strassenverkehr zugelassen
sein (Kontrollschild).
• Der Staplerfahrer muss zusätzlich zur
Staplerfahrerausbildung (R1 Gegengewichtsstapler)

über einen gültigen Führerausweis der

Kategorie F (Arbeitsmotorfahrzeuge) oder B

(Motorwagen bis 3,51) verfügen (SVG).

• Mit Arbeitsfahrzeugen wie Gabelstapler,

Teleskoplader und Hoflader wie auch mit
dem Frontlader am Traktor dürfen auf der
Strasse keine Sachentransporte durchgeführt

werden dürfen.

Zinken und scharfe Kanten
abdecken
Das Abdecken von markanten und
hervorstehenden Teilen darf auch bei anderen Ar¬

beitsfahrzeugen und Anbaugeräten nichtver-

nachlässigt werden. Das zeigt das Beispiel im

Kanton Thurgau. Im letzten Herbst wurden
dort laut dem «Thurgauer Bauer» Landwirte

verzeigt, die mit Sämaschinen mit nach hinten

vorstehendem Zinkenstriegel unterwegs

waren, bei denen die Zinken des Striegels

nicht geschützt waren. Die Beratungsstelle
für Unfallverhütung in der Landwirtschaft
schreibt zum Thema «Kennzeichnung von
gefährlichen Teilen»: «Spitzen, Schneiden und

scharfe Kanten, die von vorne gesehen seitlich

über das Motorfahrzeug vorstehen, oder
die bei einem Auffahren von hinten
gefährlichwerden könnten, müssen mit Abdeckungen

versehen werden und mit rot-weissen

Markierungsflächen versehen werden. Auch

Kanten von Schaufeln, auch Heckschaufeln,

Aufnahmen von Arbeitsgeräten und jegliche
Zinken müssen abgedeckt werden.»

Wo drückt der Schuh?

Was beschäftigt die Mitglieder des

Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik am meisten? Welchen Hauptproblemen

sind Sie in der Praxis ausgesetzt?
In dieser lose erscheinenden Serie

behandelt die «Schweizer Landtechnik»

Anliegen aus der Praxis. Ihre Fragen

können Sie direkt an den SVLT in Riniken

stellen, Tel. 056 462 32 00 oder per
E-Mail an zs@agrartechnik.ch.

CH-Führerausweis - CH-Nummernschild

In der März-Ausgabe berichtete die

«Schweizer Landtechnik» über das «Benutzen

eines ausländischen Führerausweises in

der Schweiz». In dieser Sache gilt: Das

Fahren mit einem gültigen ausländischen

Führerausweis ist für Ausländer mit Wohnsitz

in der Schweiz auf ein Jahr limitiert.
Nach Ablauf dieser Zeit muss der Umtausch
in einen Schweizer Führerausweis erfolgen.
Ein Leser machte nun auf Folgendes
aufmerksam: Sobald der ausländische Arbeiter
über den Schweizer Führerausweis verfügt,
muss er auch das Nummernschild seines

privaten Fahrzeuges auf ein CH-Kennzei-

chen wechseln. Denn laut Zollrecht darf

man mit dem CH-Führerausweis in der

Schweiz kein privates Fahrzeug mit
ausländischem Kennzeichen verwenden, sofern

das Auto nur im Ausland verzollt und
versteuert worden ist. Oder anders formuliert:
Ausländische Motorfahrzeuge und Anhänger

sind mit schweizerischem Fahrzeugausweis

und schweizerischen Kontrollschildern

zu versehen, wenn der Halter sich seit mehr
als einem Jahr ohne Unterbruch von mehr
als drei zusammenhängenden Monaten in

der Schweiz aufhält und das Fahrzeug

länger als einen Monat hier verwendet. Der

Arbeitgeber kann nicht haftbar gemacht
werden, wenn seine ausländischen
Angestellten nicht regelkonform unterwegs sind.

Das ist Sache jedes Einzelnen. Allerdings
sollte der Arbeitgeber seine Mitarbeiter
über diese Bestimmungen informieren und

darauf aufmerksam machen. Vor allem

dann, wenn die Mitarbeiter aus dem Ausland

stammen und die Gesetze in der

Schweiz nicht kennen.

5 2021 Schweizer Landtechnik 69


	Gabelsicherung auf der Strasse

